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B-Plan Eisenbahnstraße /Im Kalkofen/Am Bahnhof der Ortsgemeinde Herxheim 

 

Beitragsrechtliche Stellungnahme in Bezug auf Erschließungsbeiträge und 

Kostenerstattungsbeträge 

 

Erschließungsbeiträge: 

Wir verweisen auf die beitragsrechtliche Stellungnahme vom 17.05.2021, in der auf die Problematik 

der Beitragserhebung bezüglich der sich zwangsläufig ergebenden unterschiedlichen Beitragssätze 

hingewiesen wurde, da nach dem Zuschnitt der Straßen die Bildung einer Erschließungseinheit nach 

der derzeitigen Rechtslage nicht möglich sein wird, sowie auf die Zweiterschließungsproblematik. 

 

Kostenerstattungsbeträge: 

In Bezug auf die zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen (Nr. 15 der textlichen Begründung) geben wir 

folgende Stellungnahme ab: 

 

Nr.15: Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§ 1a Abs. 3 S. 1 BauGB) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der angeführte § 1a Abs. 3 BauGB lediglich regelt, dass Darstellungen 

und Festsetzungen auch an anderer Stelle erfolgen dürfen.  

Als Rechtsgrundlage für die Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen ist hingegen § 9 Abs. 1a BauGB 

i.V.m. § 135 a BauGB anzugeben, da nur dann durch die Gemeinde Kostenerstattungsbeträge erhoben 

werden dürfen.    

 

Im Übrigen sind nicht alle im B-Plan enthaltenen Ausgleichsmaßnahmen, die die Gemeinde als 

sogenannte Sammelersatzmaßnahme durchzuführen hat, zugeordnet.  

 

Richtig zugeordnet sind lediglich die Maßnahmen aus dem Ökokonto, sowie M 1, M2, M4 und M 10. 
 

Es fehlen Zuordnungsfestsetzungen in %-Angabe für folgende Ausgleichsmaßnahmen: 

Ausgleichsmaßnahmen Den öffentlichen Flächen  

werden zugeordnet: 

in % 

Den privaten Flächen werden 

zugeordnet: 

In % 

M 3: Begrünung Freifläche 

 

  

M 5: Begrünung 

Versorgungsfläche 

  

M 8: Begrünung 

Stellplatz/Parkplatzflächen 

  

M 9:  

Pflanzung von Straßenbäumen 

  

 

Außerdem wäre die Erläuterung wünschenswert, dass die den Privatgrundstücken anteilig 

zugeschlagenen Sammelersatzmaßnahmen von der Gemeinde Herxheim auf Kosten der Eigentümer 

 



der Grundstücke durchgeführt werden. Die Art der Kostenermittlung und der Umfang der 

Kostenerstattung sind in einer eigenen Satzung zu regeln. 

Wir bitten um Korrektur der Rechtsgrundlage und um Ergänzung der noch fehlenden 

Zuordnungsfestsetzungen, die durch die Gemeinde als Sammelersatzmaßnahme umgesetzt werden 

sollen: also  M 3, M 5, M 8 und M 9.  

 

Hinweis: 

Bei den Maßnahmen M 10, M6 und M7 handelt es sich nicht um Sammelersatzmaßnahmen, da diese 
von den Eigentümern auf ihren eigenen Grundstücken auf eigene Kosten umgesetzt werden müssen.   

 

M 10: Begrünung nicht 

überbaubarer Flächen  

 100% privat 

M 6: Dachbegrünung  100% privat 

M 7: Verbot von 

Schotterflächen 

  

100% privat 

 

 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Herxheim, 03.05.2024 

Im Auftrag: 

Gez. 

Jutta Merz 

Fachbereichsleiterin Finanzen 
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Konto der Landesoberkasse:  Ust-ID-Nr.: Besuchszeiten:  
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen DE 305 616 575 Montag-Donnerstag 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05   9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr 
BIC: MARKDEF1545   Freitag 9.00–12.00 Uhr 
 
Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen fin-
den Sie hierzu auf unserer Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/  
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle der SGD 
Süd, siehe https://sgdsued.rlp.de/service/elektronische-kommunikation 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 10 23 |  
67410 Neustadt an der Weinstraße 

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Obere Hauptstraße 2 
76863 Herxheim 

 REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt an der Wein-
straße 
Telefon 06321 99-40 
Telefax 06321 99-4222 
referat34@sgdsued.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 
 
14.05.2024 

Mein Aktenzeichen 
34/2-30.38.03.12 
070BebPl24 
Bitte immer angeben! 

Ihr Mail vom 
12.04.2024 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Jens Schlüer 
Jens.Schlueer@sgdsued.rlp.de 

Telefon / Fax 
06321 99-4162 
06321 99-4222 

   

Aufstellung des Bebauungsplans „Eisenbahnstraße / Im Kalkofen / Am Bahn-

hof“ der Ortsgemeinde Herxheim 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeinde Herxheim weist einen hohen Wohnbedarf auf. Daher beabsichtigt die 
Gemeinde am nördlichen Ortsrand im Bereich des ehemaligen Bahnhofs die Entwick-
lung eines Baugebietes. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB habe ich mit 
Schreiben vom 31.05.2021 (Az.:34/2-30.38.03.12, 118BebPl21) zu dem Bebauungs-
plan bereits eine Stellungnahme abgegeben. Meine allgemeinen Hinweise behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit.  

Im Zuge der erneuten Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ergeben sich zu den Punkten 
„Niederschlagswasserbewirtschaftung“, „Starkregen“, „Auffüllungen im Rahmen von 
Erschließungen“ sowie „Abbruchmaterialien“ die nachfolgenden ergänzenden / aktua-
lisierten Hinweise: 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
In Bezug auf den entwässerungstechnischen Begleitplan / die Wasserhaushaltsbilanz 
/ die Festsetzungen halte ich fest: 
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Eine Wasserhaushaltsbilanz und eine Konzeption mit Umsetzung von Maßnahmen zur 
Annäherung an den Referenzzustand zur Einhaltung der Emissionsanforderung „Er-
halt des lokalen Wasserhaushalts“ als auch eine Emissionsbetrachtung zur Klärung 
der stofflichen Behandlung der Regenwasserabflüsse wurde vorgenommen. Mit der 
iterativen Annäherung im Rahmen der erstellten Wasserhaushaltsbilanz wird die Pla-
nungsaufgabe, die drei Bilanzgrößen (Grundwasserneubildung, Verdunstung und Ab-
fluss) im bebauten Zustand denen des unbebauten Referenzzustandes im langjähri-
gen Mittel so weit wie möglich anzunähern, durch Umsetzung der Variante 3 „Grün-
dach + Versickerung“ erfüllt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Komponenten Grund-
wasserneubildung und Abfluss durch Umsetzung der v.g. Variante sogar deutlich ver-
bessert werden können. 

Eine Überprüfung der Eingangswerte erfolgt meinerseits nicht. Die Richtigkeit dieser 
Werte und der daraus folgenden Dimensionierung wird vorausgesetzt und liegt in der 
Verantwortung des planenden Ingenieurs mit entsprechendem Fachkundenachweis 
nach § 103 LWG. Für die Richtigkeit der Angaben in den Berechnungen und der Be-
wertung nach DWA-M 102-4 trägt der planende Ingenieur die Verantwortung. 

Die Detailplanung der Niederschlagswasserbewirtschaftung ist im weiteren Planungs-
prozess für das spätere Erlaubnisverfahren mit der Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd, Referat 34 abzustimmen. 

Eine möglichst intensive Begrünung der Gebäudefassaden ist zum Erhalt des lokalen 
Wasserhaushalts (hier primär Thema Verdunstung) vorzusehen. Ansätze zur Ver-
dunstung (Fassadenbegrünung) in Anlehnung an die Tabelle 3 nach DWA-M 102-
4/BW-M-3-4 sind zu beachten. 

Die angesetzten Maßnahmen sind in die Begründung und insbesondere in die textli-
chen Festsetzungen aufzunehmen um diese langfristig absichern zu können.  
 
Starkregen /Hochwasserschutz 
Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes und den örtlichen Verhältnissen, 
weise ich darauf hin, dass bei Regenereignissen größerer Intensität oder Dauer, bei 
Regen auf gefrorenem Untergrund, bei Schneeschmelze es zu einer Überlastung im 
Regenwasserbewirtschaftungssystem kommen kann. 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der Verbandsgemeinde        
Herxheim und unabhängig von erteilten Wasserrechten für die Einleitung von Abwas-
ser zu beachten. 

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 erschienene DWA-
Merkblatt M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge für 
Entwässerungssysteme bei Starkregen“ Bezug genommen. 
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Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte Hochwasser- und Starkregen-Infopaket für 
die Verbandsgemeinde Herxheim wird verwiesen. Die Daten sollten bei der Flächen-
nutzungs- und Bauleitplanung berücksichtigt werden. 

Gemäß der Sturzflutgefahrenkarte zur Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen 
(https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten) sind 
für das Plangebiet bei einem außergewöhnlichen Starkregen mit SRI7 über 1 h in ei-
nigen Bereichen Wassertiefen bis 30 cm ausgewiesen (siehe auch Auszug unten). Für 
das Szenario mit einem extremen Starkregen mit SRI10 über 4 h verschärft sich diese 
Situation. Um das Plangebiet herum gibt es weitere Abflusskonzentrationen die durch 
die zusätzliche Versiegelung nicht verschärft und damit die Gefährdung Dritter erhöht 
werden dürfen. 

Nachfolgend ein Auszug zur Gefährdung durch Sturzfluten aus Starkregen (SRI7 für  
1 h) für das Plangebiet und die Unterlieger:  

 

Bei einer Bebauung besteht ein Überflutungsrisiko für insbesondere tiefliegende Ge-
bäudeteile bei Starkregen. Bei der Gestaltung des gesamten Plangebietes muss da-
rauf geachtet werden, dass die Situation im Starkregenfall sich durch die Neuversie-
gelung für Dritte nicht weiter verschlechtert. Vorhandene Retentionsräume (z.B. Grün-
flächen) sollten weiter freigehalten oder mit einer Nutzung beplant werden, die bei ei-
ner Überflutung keine Schäden erleidet. Beim Bau von Gebäuden sollte die Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorge immer mitbeachtet werden (z.B. Sicherung tiefliegender 
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Gebäudeöffnungen, Rückschlagklappen, etc.) – siehe z.B. auch hochwasserange-
passtes Bauen: https://hochwassermanagement.rlp.de/unsere-themen/wie-koennen-
wir-uns-vorbereiten/hochwasservorsorge-an-gebaeuden-und-in-der-planung/hoch-
wasserangepasstes-bauen. Dies gilt entsprechend für neue Infrastrukturen bei der Er-
schließung. 

Die VG Herxheim hat ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept 
[öHSVK] erstellt. Daraus könnte sich die Sturzflutgefährdung für das Plangebiet noch 
weiter konkretisieren. 

Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten.  
 
Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen  
Ab dem 01.08.2023 sind  

· beim Auf- und Einbringen von Materialien in die durchwurzelbare Bodenschicht 
sowie deren Herstellung und beim Auf- und Einbringen von Materialien unter-
halb und außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht die Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (neue Fassung) 

· beim Verwerten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken 
die Ersatzbaustoffverordnung  

zu beachten. 
 
Abbruchmaterialien 
Anfallendes Abbruchmaterial ist ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Schad-
stoffhaltige Bauabfälle sind dabei von verwertbaren Stoffen getrennt voneinander zu 
halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Jens Schlüer     
______________________ 

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-
chert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren-
den Rechten haben wir auf der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt. 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Hercxheim 
Obere Hauptstraße 2 
76863 Herxheim 
 
z.Hd. Herr Essert 

Abteilung: Bauen und Umwelt 
  
Bearbeiter: Dorle Staginski 
Telefon: 06341 940-217 
Telefax: 06341 940-511 
E-Mail: Dorle.Staginski@suedliche-

weinstrasse.de 
  

       
  

Datum: 16.05.2024 
 
 
Vollzug des Baugesetzbuches 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Eisenbahnstraße / Im Kalkofen / Am Bahnhof“ der Ortsgemeinde 
Herxheim 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht der betroffenen Verwaltungsstellen werden folgende Anregungen vorgetragen: 
 
Untere Landesplanungsbehörde: 
 
Begründung, 2. Flächennutzungsplan 
Aufgrund der noch laufenden Flächennutzungsplanänderung kann der vorliegende Bebungsplan noch keine 
Rechtskraft erlangen. 
 
Hinweise Bauleitplanung: 
 
Plandarstellung 
Der Bebauungsplan muss zum Zeitpunkt der Ausfertigung alle Bestandteile enthalten die Rechtskraft erlangen. 
Daher sollte der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, Planzeichenerklärung (Legende), 
Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen und den textlichen Festsetzungen, als eine untrennbare 
Gesamturkunde ausgefertigt werden.  
 
Untere Wasserbehörde: 
Zu der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes ergeben sich aus wasserrechtlicher Sicht folgende 
Bemerkungen: 
 
Die Entwässerungsplanung für das Baugebiet sieht eine Muldenversickerung für das Oberflächenwasser vor. 
Das erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisverfahren ist bei der oberen Wasserbehörde, Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Friedrich-
Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt zu führen. 
 
Wasserrechtliche Planungen, die dem geplanten Baugebiet entgegenstehen würden, sind uns nicht bekannt. 



 
Zu den wasserwirtschaftlichen Belangen - insbesondere der Frage der Abwasserbeseitigung -  wird die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, 
Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt fachbehördlich Stellung nehmen. 
 
Gesundheitsamt: 
nach Einsichtnahme in die uns hier vorgelegten Planunterlagen und einer Vorortbesichtigung bestehen 
unsererseits aus hygienischer Sicht gegen o. g. Vorhaben keine Bedenken, sofern die nachfolgenden Hinweise 
berücksichtigt werden:  

1. In der Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB wird unter dem Punkt 6 zu Bestehende Leitungstrassen (20 
kV-Leitungen) beschrieben. Dem Vorschlag der Umlegung der 20kV-Leitungen stimmen wir zu.  Zur 
Orientierung gibt es eine Faustregel, jedoch ohne Gewähr: 1 m Abstand je kV der 
Hochspannungsleitung. Für den gesamten Bereich unter der Hochspannungsleitung ist der erforderliche 
Sicherheitsstreifen beidseitig einzuhalten. (keine Wohngebäude und -räume vorsehen) Da es sich wie 
beschrieben um unterschiedliche 20 KV-Leitungen handelt, sollen hierfür die Mindestabstände 
(Schutzabstände für die Bevölkerung) eingehalten werden.  

 
2. Unter dem Punkt 7 Lärmschutz wird auf ein Gutachten verwiesen ob eine Wohnnutzung aus 

schalltechnischer Sicht zulässig ist, bzw. mit welchen Maßnahmen ein ausreichreichender Schallschutz 
sichergestellt werden kann. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Geltungsbereich des BBP 
die maßgeblichen Lärmwerte im Bestand überschritten werden und zeigt auf, durch welche 
festzusetzenden Maßnahmen diese negativen Auswirkungen planerisch bewältigt werden können. Bei 
Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen kann eine mit dem einwirkenden Lärm der landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Betriebe verträgliche Entwicklungen ermöglicht werden. Diesen Maßnahmen zur 
Lärmvorsorge für die Bevölkerung schließen wir uns an.   

 
3. Des Weiteren wird der Punkt Radonvorsorge beschrieben. Den Empfehlungen des Landesamtes für 

Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz schließen wir uns an. – Projektbezogene Radonmessungen in 
der Bodenluft des Bauplatzes durchzuführen, welche als Grundlage für die Bauplaner und Bauherren 
dienen sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnehmen zu entscheiden. Werden hierbei Werte festgestellt 
wird angeraten, bauliche Versorgungsmaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons in Gebäude 
weitgehende zu verhindern.  

 
4. Des Weiteren wird in der textlichen Festsetzung unter dem Punkt Hinweise zur 

Niederschlagswasserbewirtschaftung auf die Nutzung von Brauchwasser verwiesen, dazu sind die 
folgenden Punkte zu beachten:  
 

· Falls es zur Nutzung und Verwendung von Brauchwasser kommen sollte, ist der Bau von 
Brauchwasseranlagen dem Gesundheitsamt anzuzeigen, damit jede negative Beeinflussung des 
Trinkwassersystems ausgeschlossen ist.  
 

· Die Erläuterungen zur Anzeigepflicht sind nach § 12 der TrinkwV in der derzeitigen Fassung, für 
Nichttrinkwasseranlagen (Betriebswasser, Regenwassernutzung, Brauchwasserbrunnen, etc.) zu 
entnehmen. 

 
Am 20 Juni 2023 ist die novellierte Trinkwasserverordnung 2023 in Kraft getreten.  
Der § 13 der TrinkwV 2023 befasst sich mit den Anforderungen von Wasserversorgungsanlagen 
gegenüber der zuständigen Behörde. Der Absatz 3 und 4 regelt dies speziell von Anlagen, die nicht die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch haben (Brauchwasseranlagen) und die zusätzlich 
zu den Trinkwasserversorgungsanlagen installiert werden. Es müssen Neuinstallationen sowie bereits 



betriebene Anlagen angezeigt werden. 
 
Die Gesundheitsämter registrieren die angezeigten Brauchwasseranlagen und prüfen diese vor Ort im 
Einzelfall. Falls solche Anlagen in öffentlichen Gebäuden (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, 
Hotels usw.) betrieben werden, prüft das Gesundheitsamt die jeweilige Anlage und nimmt hiernach 
Stellung zu den Nutzungsmöglichkeiten. Das Infektionsschutzgesetz und die Lebensmittelverordnung 
sowie das Lebensmittelbedarfsgegenständegesetz müssen hierbei eventuell mit einbezogen werden. 
Brauchwasseranlagen dürfen auf gar keinen Fall negative Auswirkungen auf 
Trinkwassereinrichtungen haben. Eine direkte Verbindung der Rohrleitungen zum 
Trinkwassernetz ist gemäß § 37 Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung 
untersagt! Die Trinkwassernachspeisung muss durch freie Ausläufe erfolgen. Näheres regelt die 
DIN 1988 und DIN 1989. 
Nicht – Trinkwasseranlagen sind hierbei farblich und schriftlich zu kennzeichnen. (§ 13, Abs. 4, 
Punkte 1 bis 3 TrinkwV 2023) 
Eine Brauchwasseranlage sollte durch einen Fachbetrieb installiert und gewartet werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei den Installateurbetrieben oder bei Ihrem Gesundheitsamt. 

 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Hinweis Altlasten: 
Auf den betroffenen Flurstücken sind im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz keine 
bodenschutzrelevanten Flächen registriert (Stand 16.04.2024). 
Wie in den vorgelegten Unterlagen dargestellt, grenzt jedoch südwestlich an das Planungsgebiet eine im 
Bodeninformationssystem RLP markierte Ablagerungsstelle für Bauschutt und Siedlungsabfälle, 
insbesondere genutzt in den Jahren von 1970-1984. 
Nach unseren Daten hat die Ablagerungsstelle die Registernummer: 337 04 038 - 0208 / 000-00. 
Entsprechend der vorgelegten Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB wurde diese Ablagerungsstelle im Zuge der 
Entwicklung des Baugebietes „Eisenbahnstraße - Raiffeisengelände“ bereits durch das Ingenieurbüro Roth & 
Partner untersucht . Demnach sind dort keine Überschreitungen der Prüfwerte gemäß BBodSchG festgestellt 
worden. Eine Gefährdung für das Wirkungsgefüge Boden-Mensch ist nicht zu erwarten. 
Sollten sich dennoch bei weiteren konkreten Planungen Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altablagerungen) oder 
gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen 
(Verdachtsflächen), Bodenverdichtungen oder -erosionen (schädliche Bodenveränderungen) im 
Planungsbereich ergeben, so sind in Absprache mit den zuständigen Behörden diese Aspekte bei den 
Planungen und den Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise Boden: 
Beim Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden sind insbesondere die Vorgaben nach §§ 6, 7 
und 8 BBodSchV zu beachten. 
Nach § 4 Abs.5 BBodSchV kann bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3 000 Quadratmetern 
Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem 
Ober- oder Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder 
vorübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, die für die Zulassung des Vorhabens zuständige 
Behörde im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen Behörde von dem nach § 7 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes Pflichtigen die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 im 
Einzelfall verlangen. 
 
Kreisstraßen/ Radwege 
seitens der Abteilung Bauen und Umwelt, Kreisstraßen (Referat 61) , bestehen gegen dieses Vorhaben keine 
Bedenken, da keine Kreisstraßen wie auch Radwege betroffen sind. 
 



Untere Denkmalschutzbehörde 
Der Bebauungsplan sieht ein Neubaugebiet Nord-Westlich des jüdischen Friedhofes in der Ortsgemeinde 
Herxheim vor. Da durch das Neubaugebiet das Erscheinungsbild des jüdischen Friedhofs nicht beeinträchtigt 
wird, bestehen aus denkmalrechtlicher Sicht gegen das Vorhaben keine Bedenken. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Staginski 
Abteilung Bauen und Umwelt  
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Kernarbeitszeiten Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr Parkplätze und Parkhäuser 
14.00-15.30 Uhr im Innenstadtbereich 
Fr.: 09.00-13.00 Uhr   
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Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes „Eisenbahnstraße / Im Kalkofen / Am 
Bahnhof“ der Ortsgemeinde Herxheim; Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB; 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei archäologischen Sondierungen im August und November 2023 wurden im Geltungsbereich 
des o.g. Bebauungsplans vorgeschichtliche Siedlungsbefunde angetroffen, darunter Siedlungs-
gruben in großer Zahl sowie mehrere sehr gut erhaltene Brennöfen (Fundstelle Herxheim 10). 
Zuvor war eine geomagnetische Prospektion des Areals durchgeführt worden, die eine hohe 
Anzahl potenziell archäologisch relevanter Anomalien erbracht hatte. 
 
Die hier genannten vorgeschichtlichen Siedlungsbefunde werden derzeit im Rahmen einer 
archäologischen Ausgrabung durch die Direktion Landesarchäologie Speyer untersucht und 
dokumentiert und, sofern dies fachlich erforderlich ist, vom Standort entfernt. Über diese 
Ausgrabung haben die Ortsgemeinde Herxheim sowie die Direktion Landesarchäologie Speyer 
mit Unterschriften vom 25.03.2024 und 04.04.2024 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geschlossen, der eine Laufzeit der Grabung vom 22.04.2024 bis zum 12.07.2024 vorsieht. Die 
Direktion Landesarchäologie verpflichtet sich durch diesen Vertrag dazu, die Grabung im 
genannten Zeitraum durchzuführen und in der Weise abzuschließen, dass seitens der Direktion 
Landesarchäologie Speyer keine weiteren Einwände bestehen. Entsprechend steht die 
Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Speyer zu o.g. Bebauungsplan formal noch unter 
dem bedingenden Vorbehalt von Durchführung und Abschluss der hier genannten archäo-
logischen Ausgrabung. 
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Darüber hinaus gilt grundsätzlich, dass nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhand-
enen, archäologischen Denkmale bekannt ist. Eine Zustimmung der Direktion Landes-
archäologie ist daher stets an die Übernahme folgender Auflagen gebunden: 
 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. 
Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, 
die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände 
sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 
2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-

waltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 
 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 
Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 
Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen 
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der 
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 
Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  

 
Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-
schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 
können. 
 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Klein-
denkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksich-
tigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, histor-
ischen Standort entfernt werden. 
 
Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 
nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz zu den Baudenkmälern und 
der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht 
möglich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. 
i.A. Dr. David Hissnauer 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Bebauungsplan "Eisenbahnstraße / Im Kalkofen / Am Bahnhof" der Ortsge-

meinde Herxheim 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausgewie-

senen Bebauungsplanes "Eisenbahnstraße / Im Kalkofen / Am Bahnhof" kein Altberg-

bau dokumentiert ist und aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der Aufsuchungserlaubnisse 

"Storchenaue" (Erdwärme), "Galvani" (Lithium) und "Offen-

bach/Pfalz/Herxheimweyher" (Kohlenwasserstoffe).  

Inhaberin der Berechtigungen für Erdwärme und Lithium ist die Firma Deutsche Erd-

Wärme GmbH, Marktplatz 3 in 82031 Grünwald. 
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Inhaberin der Berechtigung für Kohlenwasserstoffe ist die Firma Neptune Energy 

Deutschland GmbH, Ahrensburger Straße 1 in 30659 Hannover. 

Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse besitzen, 

empfehlen wir Ihnen, sich mit den vorgenannten Inhaberinnen in Verbindung zu 

setzen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungsvorhaben einge-

schaltet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüßt. Das vorliegende Baugrundgutach-

ten vom 22.09.2022 der Fa. WPW Geoconsult Südwest gibt einen Überblick über den 

Baugrundaufbau und dessen Eigenschaften.  

Für die konkreten Einzelbauwerke empfehlen wir objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen.  

Die Hinweise auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-Normen in den 

Textlichen Festsetzungen unter 5.1 und 5.2 werden fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 
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zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
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Sehr!geehrter!Bürgermeister!Koch,!!

sehr!geehrter!Herr!Essert,!

!

hiermit!möchte!ich!zum!BEBAUUNGSPLAN!�EISENBAHNSTRASSE!/!IM!KALKOFEN!/!AM!BAHNHOF�,!

HERXHEIM!eine!Stellungnahme!abgeben.!

!

Nach!der!aktuellen!�Bedingten!Festsetzung�!Ziffer!14!der!Textlichen!Festsetzungen!ist!keine!

Ausnahme!entsprechend!Ziffer!13.1.2!der!Textlichen!Festsetzungen!(Nachweis!im!

Baugenehmigungsverfahren)!derzeit!für!die!Baugrundstücke!B1!�!B3!vorgesehen.!Das!bedeutet,!dass!

nach!unserem!Verständnis!ein!"Bewirkung!von!Baurecht"!auf!diesen!Grundstücken!auch!durch!

andere!Lärmschutzmaßnahmen!(Erdwall,!Hecken!usw.)!hier!nicht!möglich!sein!wird.!

Deshalb!würden!wir!eine!Ergänzung!der!Ziffer!14!anregen!und!die!Festsetzung!bei!der!Ziffer!14!durch!

einen!analogen!Hinweis!wie!bei!Ziffer!13.1.2!zu!ergänzen.!!

Somit!könnte!auch!wenn!ein!Betrieb!noch!über!Jahre/Jahrzehnte!bestehen!bleiben!würde,!durch!

zusätzliche!Lärmschutzmaßnahmen!ein!Baurecht!auf!den!Grundstücken!ermöglicht!werden.!

!

!

!

Mit!freundlichen!Grüßen!

!

Eichenlaub!Frank!

Alzheimer!Weg!5a!

76863!Herxheim!




















